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DDR vom 23. 7. 1950) eindeutig 
vom M. A, In einer Reihe von 
offiziellen Erklärungen, nament
lich anläßlich des 20. und des 
25. Jahrestages der Unterzeich
nung des M. A„ hat die Regie
rung der DDR diesen Standpunkt

bekräftigt und erklärt, daß sie 
das Abkommen als von Anfang 
an für null und nichtig betrach
tet. Die Regierungen der BRD 
weigerten sich bisher, das M. A. 
als von Anfang an für ungültig 
zu erklären.


